
DVR: 0598836 www.st-ulrich.ooe.gv.at 

Gemeindeamt 
St. Ulrich im Mühlkreis 

Bezirk: Rohrbach 4120 St. Ulrich i.M. 20 
Telefon: 07282 / 6213 Fax: 07282 / 6213-14 

eMail: gemeindeamt@st-ulrich.ooe.gv.at 
 

12. Juli 2011 
 

 

RESOLUTION für „RAUS aus EURATOM“ 
 

Der Gemeinderat fordert die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung auf, im Sinne einer 
aktiven, glaubwürdigen Antiatompolitik den Austritt Österreichs aus EURATOM, der 
europäischen Atomgemeinschaft, umgehend und konsequent zu betreiben. 
 

 

 

 

Begründung: 
Der EURATOM-Vertrag aus dem Jahre 1957 bewirkt, dass jährlich 40 Mio. Euro (Quelle 
2004) aus Österreich in die Atomenergie fließen. Die Atomenergie wäre nicht 
wettbewerbsfähig, wenn es Fördermittel nicht gäbe. Atomkraftwerke überschwemmen nach 
wie vor den Markt mit billigem Strom, der unter anderem als Pumpstrom für 
Speicherkraftwerke verwendet wird. Das Risiko allerdings trägt die Öffentlichkeit, da 
Atomkraftwerke nicht versichert sind und auch für die Entsorgung des radioaktiven Abfalls 
europaweit noch immer keine Lösung zur Verfügung steht. Das führt zu einer massiven 
Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten erneuerbarer Energiequellen. Das europäische 
Parlament hat nach wie vor keine Mitentscheidungsmöglichkeit bei der Finanzierung von 
Atomkraftwerken durch die EURATOM-Milliardenkredite. 
 
Atomenergie und alle damit verbundenen ungelösten Probleme im gesamten 
Produktionszyklus sind kein taugliches Mittel für eine rasche und nachhaltige europäische 
Klimaschutzpolitik. Diese ist jedoch unumgänglich. Daher ist es längst überfällig, alle 
finanziellen Mittel aus der Förderung der Atomenergie abzuziehen und 1:1 der Entwicklung 
von Technologien zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen zuzuführen. 
 
Die rechtliche Machbarkeit eines Ausstiegs aus EURATOM steht außer Zweifel und ist im – 
seit 1. Dezember 2009 geltenden Vertrag von Lissabon – ausdrücklich geregelt. Dazu die 
aktuelle Stellungnahme von Univ.-Prof. Michael Geistlinger (Völkerrechtler an der 
Universität Salzburg): „Das Protokoll 2 des Lissabon-Vertrags zur Änderung des Vertrags zu 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft – EURATOM hält fest, dass das allgemeine 
Austrittsverfahren des Artikel 49a EUV (Vertrag über die Europäische Union) des Lissabon-
Vertrags auf den EURATOM-Vertrag erstreckt worden ist. Damit besteht ein vertraglich 
festgelegtes Prozedere für den Austritt Österreichs aus dem EURATOM-Vertrag.“ Die 
Mitgliedschaft Österreichs bei der Europäischen Union wird durch den Ausstieg aus 
EURATOM nicht berührt.  
 

 


